
Satzung zur
1. Änderung der Friedhofsgebührensatzung

der Ortsgemeinde Roth bei Prüm
vom 07.03.2001

Der Ortsgemeinderat Roth bei Prüm hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) sowie der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende
Änderung bzw. Ergänzung zur Satzung vom 07.03.2001 beschlossen, die hiermit bekanntgemacht
wird:

§ 1

§ 1 Allgemeines

Die Anlage zu § 1 wird wie folgt geändert:

III. Ausheben und Schließen der Gräber
Das Ausheben und Schießen der Gräber erfolgt durch die Ortsgemeinde. Diese kann sich dabei
gewerblichen Unternehmen bedienen.

b) vom vollendeten 5. Lebensjahr von 330,00 EURO auf 360,00 EURO
c) Übertiefe von 450,00 EURO auf 480,00 EURO
d) Urnenbeisetzung je Beisetzung von 50,00 EURO auf 100,00 EURO

§ 2 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Roth bei Prüm , den _________________

__________________________________
Michael Brodel, Ortsbürgermeister
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Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein
Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht,
wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

oder

2. vor Ablauf eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung die Aufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber
der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Ziffer 2 geltend gemacht, so kann auch der Ablauf der genannten
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.


